
Aufnahmeverfahren an der Berufsfachschule für Kinderpflege 

 

Voraussetzungen für die Aufnahme 

• Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule oder ein gleichwertiges Zeugnis. 

• Hinreichende Deutschkenntnisse 

• Gesundheitliche Eignung 
 

 

Anmeldeverfahren 

Anmeldezeitraum: 15.02.2025 bis 30.04.2025 

Bitte senden Sie uns das Anmeldeformular und die benötigten Unterlagen - soweit 

schon vorhanden - postalisch oder eingescannt per E-Mail (im pdf-Format) zu. 

Gerne können Sie Ihre Unterlagen auch persönlich abgeben. 

E-Mail: info@bsz2ro.de 

Adresse: Staatl. Berufliches Schulzentrum Rosenheim II, Wittelsbacherstr. 16a, 

83022 Rosenheim 

Sollten mehr Bewerbungen als Plätze vorliegen, behalten wir uns vor, nach formalen 

Kriterien auszuwählen und ggf. Bewerbungsgespräche zu führen. Alle Interessenten 

erhalten bis 31.05.2025 eine Rückmeldung. Bis Mitte Oktober des laufenden Schuljahres 

können freie Plätze von der Warteliste aufgefüllt werden; danach ist eine Aufnahme 

leider nicht mehr möglich. 

Darüber hinaus stehen wir selbstverständlich telefonisch (08031-2168-0) für Fragen im 

Zusammenhang mit der Anmeldung zur Verfügung! 

Notwendige Anmeldeunterlagen 

• Anmeldeformular (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Minder- 

jährigen) 

• Bewerbungsanschreiben (max. 1 DIN A4-Seite, Schriftgröße 12) 

• Lebenslauf mit Lichtbild 

• Amtliches Ausweisdokument (Kopie amtlich beglaubigt) (Personalausweis 

oder Reisepass oder Aufenthaltstitel) 

• Amtliches Führungszeugnis Typ N (Original), sofern der Schulbesuch nicht 

unmittelbar durch den Besuch der Berufsfachschule fortgesetzt wird. (Erhältlich 

bei der zuständigen Gemeinde, kann bis 31.07.2025 nachgereicht werden) 

• Das letzte aktuelle Zeugnis mit Zeugnisbemerkung über Mitarbeit und 

Verhalten. 

• Das Abschlusszeugnis des laufenden Schuljahres kann nachgereicht werden. 

Abschlusszeugnisse aus dem Ausland müssen von der Zeugnisanerkennungs- 

stelle (www.las.bayern.de) anerkannt sein. 

mailto:info@bsz2ro.de
http://www.las.bayern.de/


• Vorlage einer ärztlichen Bestätigung (darf am 1. Schultag nicht älter als drei 

Monate sein; erhältlich u. a. beim Hausarzt) über die Eignung für einen 

sozialpädagogischen Beruf. Das Formular muss bis zum 01.08.2025 

vorliegen. 

• Bestätigung über einen Praktikumsplatz (wenn schon vorhanden) 

• Ggf. Bestätigungen über abgeleistete einschlägige Schul- oder Ferienpraktika 


